
Fernwärme - Gesetzliche Kennzeichnungspflicht

Die Netzverluste nach § 1a Abs. 2 AVBFernwärmeV für das Jahr 2024 betrugen 2.628 MWh.
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Wärmeerzeugung 2024

Erdgas Biomasse

Als Wärmegewinnungstechnologien wurden 
nahezu 100 % Verbrennungstechnologien (KWK-
Anlagen und Heizkessel) eingesetzt.

Der prozentruale Anteil der eingesetzten 
erneuerbaren Energien im Gesamtenergiemix 
2024 beträgt 20 % i. S. des § 3 Absatz 2 des 
GEG.

Primarenergiefaktor nach § 22 Absatz 3 GEG: 
0,31

CO2-Emissionen der Fernwärmeversorgung 
bezogen auf den Wärmeabsatz: 0,0 g CO2/kWh


